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Anlage 

Aufgabenabgrenzung im Vergabeverfahren 

1.   Vergabeauftrag 

a) Die Vertragspartner übergeben jeweils am Ende des dritten Quartals zur 
Orientierung einen groben Zeitplan der im Folgejahr beabsichtigten Verga-
ben. 

b) Der Vertragspartner zeigt 4 - 6 Wochen vor Beginn eines Vergabeverfah-
rens unter Verwendung des Formulars „Beschaffungsantrag" der Gemein-
samen Vergabestelle Elsteraue die beabsichtigte Vergabe mit einem gro-
ben Terminplan an. 

c) Sollten Fördermittel zur Finanzierung der Maßnahme eingesetzt werden, so 
sind ebenfalls die Bedingungen des Bewilligungsbescheides bzw. die 
vergaberechtlichen Vorschriften des Fördermittelgebers zu übergeben 
und die Gesamtkosten darzustellen. 

2.   Vergaberechtliche Beratung vor dem Vergabeverfahren 

Die Gemeinsame Vergabestelle berät und informiert den Vertragspartner zu 
rechtlichen und formellen Anforderungen im Vergabeverfahren, schlägt 
mögliche Vergabeverfahren vor und trifft nach Rücksprache mit dem Ver-
tragspartner die Entscheidung. 

3.   Termin- und Verfahrensabstimmung 

Nach Erhalt des Vergabeauftrags erstellt die Gemeinsame Vergabestelle, un-
ter Berücksichtigung der Ausführungsfristen, einen Termin- und Ablaufplan. 
Der Terminplan ist mit dem Vertragspartner abzustimmen. 

 

4.   Übergabe von Unterlagen an die Gemeinsame Vergabestelle 

a) Entsprechend des erstellten und abgestimmten Terminplans übergibt der 
Vertragspartner folgende Unterlagen: 
- die vollständige Leistungsbeschreibung, 
- das Leistungsverzeichnis/Preisblatt, 
- eine aktuelle Kostenberechnung oder verpreistes Leistungsverzeichnis 
- die erforderlichen Vertragsbedingungen, 
- die Eignungskriterien (Nachweis für Fachkunde, Leistungsfähigkeit etc.), 
- die Bewertungs- und Zuschlagskriterien, 
- Informationsunterlagen, die Anlagen der Vergabeunterlagen sein sollen, 
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- Verträge, die verbindlicher Bestandteil der Vergabeunterlagen sein  
   sollen, 
- Vorschlag der Vergabeart und 
- den Nachweis der Mittelbereitstellung im Haushalt. 

b) Die Leistungsbeschreibungen, Leistungsverzeichnisse und weiteren Unterla-
gen sind in den entsprechenden PDF-Dateien und GAEB-Dateien zur Verfü-
gung zu stellen. Kalkulatorische Tabellen, wie etwa Preislisten, werden in 
Microsoft Excel mit gesperrten und freien Feldern versehen. 

 

5.   Zusammenstellung der Vergabeunterlagen, Wahl der Vergabeart 

a) Die Gemeinsame Vergabestelle prüft die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
auf Vergaberechtskonformität (z.B. Produktneutralität...). 

b) Werden Leistungsbeschreibungen oder Leistungsverzeichnisse durch ein be-
auftragtes Ingenieur-, Architekten- oder Planungsbüro erstellt, so sind diese 
zwingend vor Weitergabe an die Gemeinsame Vergabestelle durch den be-
antragenden Vertragspartner fachtechnisch zu prüfen und bezüglich der 
Freigabe abzuzeichnen. 

c) Die Vergabeart wird innerhalb der zulässigen Wertgrenzen durch die Gemein-
same Vergabestelle überprüft und dem beantragenden Vertragspartner un-
verzüglich mitgeteilt. Wird entgegen dem Vorschlag der Gemeinsame Verga-
bestelle eine andere Vergabeart durch den beantragenden Vertragspartner 
gefordert, so bedarf es dafür einer schriftlichen Begründung. Die abweichende 
Vergabeart wird daraufhin auf Vergaberechtskonformität geprüft. 

d) Die Gemeinsame Vergabestelle vervollständigt die Vergabeunterlagen, 
insbesondere die Formblätter des Landesvergabegesetzes LSA und 
Vergabehandbuches, sofern diese erforderlich sein sollten. Es sind die 
landes-, bundes- oder europarechtlich vorgeschriebenen Formblätter zu 
verwenden. 

e) Die Gemeinsame Vergabestelle leitet die zusammengefassten und fertig-
gestellten Vergabeunterlagen dem Vertragspartner zu. Der Vertrags-
partner erteilt die Freigabe für die Veröffentlichung.

6.   Bieterauswahl 

a) Bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben können die be-
antragenden Vertragspartner schriftlich Vorschläge für die aufzufordernden Bie-
ter einreichen. 

b) Die Gemeinsame Vergabestelle soll, diese Bieter in das Vergabeverfahren einbe-
ziehen, soweit diese über die entsprechende Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit verfügen. 

c) Die Gemeinsame Vergabestelle hat die Möglichkeit, die Bieterliste zu ergänzen. 
Unter den Bewerbern soll möglichst gewechselt werden. 

d) Die Mindestanzahl der aufzufordernden Bieter soll bei beschränkten Ausschrei-
bungen 3 bis 8 betragen. 
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7.   Veröffentlichung bzw. Versand der Vergabeunterlagen 

a) Nach Freigabe durch den Vertragspartner nimmt die Gemeinsame Vergabe-
stelle die Veröffentlichung vor. 

b) Die Vergabeverfahren werden grundsätzlich unter Einsatz eines zugelassenen 
Vergabemanagementsystems durchgeführt. Die Vergabeunterlagen werden aus-
schließlich elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 

8.   Bieterfragen 
 

a) Empfänger für Anfragen und Rügen der Bieter ist die Gemeinsame 
Vergabestelle. 

b) Erhält die Gemeinsame Vergabestelle eine Anfrage oder Rüge, so leitet sie 
diese unverzüglich zur Prüfung und Erstellung der Antwort an den Ver-
tragspartner weiter. Bei vergaberechtlichen Anfragen erstellt die Gemein-
same Vergabestelle eine Antwort. 

c) Der Vertragspartner leitet die Antwort der Gemeinsamen Vergabestelle auf 
dem elektronischen Wege zu. 

d) Die Gemeinsame Vergabestelle versendet eine anonymisierte Antwort an 
alle Bieter und Bewerber über das Vergabemanagementsystem. 

e) Jegliche Bieterkommunikation erfolgt in elektronischer Form ausschließlich 
über die Gemeinsame Vergabestelle. 

9.   Angebote/Angebotsöffnung 

a) Empfänger der Angebote ist die Gemeinsame Vergabestelle. Die Angebote 
werden gesammelt und bis zur Öffnung rechtskonform aufbewahrt. 

b) Die Angebotsöffnung sowie alle damit verbundenen formellen Handlungen 
(z. B. die Erstellung der Niederschrift zur Angebotsöffnung) obliegen der 
Gemeinsamen Vergabestelle • 

c) Dem Vertragspartner sind der Termin und Ort der Angebotsöffnung recht-
zeitig mitzuteilen. Er hat das Recht an der Angebotsöffnung teilzunehmen. 

10.   Vollständigkeits- und formelle Prüfung 

a) Die Vollständigkeitsprüfung und die sich daraus ergebenen Nachforderun-
gen werden von der Gemeinsamen Vergabestelle durchgeführt. 

b) Die formelle Prüfung der Angebote führt die Gemeinsame Vergabestelle 
durch. Dabei ist zunächst zu untersuchen, welche Angebote aus den in den 
vergaberechtlichen Vorschriften (z. B. VOB, VOL ...) im Einzelnen genann-
ten formalen oder inhaltlichen Gründen zwingend ausgeschlossen werden 
müssen. Sodann sind, sofern entsprechende Anhaltspunkte bestehen, die 



4 
 

ebenda genannten fakultativen bieter- bzw. unternehmensbezogenen 
Ausschlussgründe zu prüfen. 

11.   Eignungsprüfung, fachliche und rechnerische Prüfung 

a) Die Gemeinsame Vergabestelle prüft die Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit (Eignung) der Bieter anhand der vorgegebenen 
Eignungskriterien. 

b) Der Vertragspartner führt die inhaltliche, technische, fachliche und 
rechnerische Prüfung durch. Er prüft die Angemessenheit der Preise 
und ermittelt anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien den wirt-
schaftlichsten Bieter. 

c) Der Vertragspartner prüft Nebenangebote auf Ihre Vergleichbarkeit und 
Zuschlagsfähigkeit. 

d) Der Vertragspartner erstellt eine Vergabeempfehlung inklusive Preis-
spiegel. 

e) Wird die Prüfung und Wertung durch ein beauftragtes Ingenieur-, Archi-
tekten- oder Planungsbüro erstellt, so sind diese zwingend vor Weiter-
gabe an die Gemeinsame Vergabestelle durch den beantragenden Ver-
tragspartner fachtechnisch zu prüfen und bezüglich der Freigabe abzu-
zeichnen. 

12.   Aufklärung und Bietergespräche 

a) Sind Aufklärungen während der Prüfungs- und Wertungsphase notwendig, 
sollen diese grundsätzlich schriftlich durch die Gemeinsame Vergabe-
stelle durchgeführt werden. 

b) Im Ausnahmefall notwendige Bietergespräche werden durch die Ge-
meinsame Vergabestelle selbst durchgeführt, erforderlichenfalls unter 
Einbeziehung des Vertragspartners. Nach Terminabstimmung erstellt die 
Gemeinsame Vergabestelle die Einladungen für die Bietergespräche und 
versendet diese. Inhaltlich arbeitet der Vertragspartner hierfür zu. 

13.   Ausschlüsse 

Notwendige Ausschlüsse erfolgen durch die Gemeinsame Vergabestelle unter 
Information an den Vertragspartner. 

14.   Zuschlagsempfehlung und Vergabedokumentation 

a) Die Ergebnisse der Wertung und Prüfung der berücksichtigten Angebote 
werden in einem Vergabevorschlag von der Gemeinsamen Vergabestelle 
zusammengefasst und dokumentiert. Dieser wird dem Vertragspartner 
als Word-Dokument und PDF-Datei zur Verfügung gestellt. 
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b) Die Dokumentation des gesamten Vergabeverfahrens wird gemäß den 
vergaberechtlichen Vorschriften und ggf. den Vorgaben des Fördermit-
telgebers durchgeführt. Die einzelnen Schritte des Verfahrens und alle 
Entscheidungen und Maßnahmen sowie die Begründung der Entschei-
dungen sind zeitnah zu dokumentieren. 

15.   Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 

Die Gemeinsame Vergabestelle beantragt die vergaberechtlich vorgeschrie-
benen Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. 

 
16.   Rechnungsprüfungsamt 

Die Zuständigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes für die Prüfung der Verga-
ben bleiben von dieser Zweckvereinbarung unberührt. 

17.   Beschlussfassung in Gremien, Zuschlag und Aufhebung 

a) Die Zuständigkeit für die Entscheidung zur Auftragserteilung und die Unter-
zeichnung des Auftrages richtet sich nach einschlägigen Dienstanwei-
sung/Vergabeordnungen/Satzung des jeweiligen Vertragspartners. 

b) Der Vertragspartner unterrichtet die Gemeinsame Vergabestelle über die 
Entscheidung und ggf. über die Gründe der Zuschlagsversagung. 

c) Den durch die Vergabestelle vorbereiteten Zuschlag erteilt nach Ablauf der 
Rüge- und Wartefrist bzw. nach Durchführung eines Nachprüfungsverfah-
rens der Vertragspartner. 

18.  Mitteilungspflichten, Rüge- und Wartefrist, ex-ante  
     Bekanntmachung 

a) Die Gemeinsame Vergabestelle informiert im Auftrag des Vertragspartners 
die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften. 

b) Nach Ablauf der Rüge- und Wartefristen teilt die Gemeinsame Vergabestelle 
dem Vertragspartner mit, dass - sofern keine Rüge eingegangen ist - der 
Zuschlag erteilt werden kann. 

c) Die Gemeinsame Vergabestelle übernimmt die ex-ante Bekanntmachung 
der vergebenen Aufträge, sofern dies notwendig ist und das Verfahren von 
der Gemeinsamen Vergabestelle durchgeführt wurde. 

19.   Rügen / Nachprüfungsverfahren 
 

a) Die Gemeinsame Vergabestelle nimmt Rügen entgegen und leitet diese an 
den Vertragspartner weiter. 
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b) Der Vertragspartner prüft die Rügen und informiert die Gemeinsame Verga-
bestelle über das Prüfungsergebnis. 

c) Die Gemeinsame Vergabestelle entwirft das Antwortschreiben mithilfe der 
inhaltlichen Zuarbeit des Vertragspartners und versendet diese nach vorhe-
riger Absprache. 

d) Im Falle einer Abhilfe ist durch den Vertragspartner eine neue Entscheidung 
herbeizuführen. 

e) Im Falle der Nichtabhilfe leitet die Gemeinsame Vergabestelle gemäß 
den vergaberechtlichen Vorschriften ggf. das Nachprüfungsverfahren 
ein. Auftraggeber und Antragsgegner sind dabei Vertragspartner. Bei 
Bedarf wird er durch die Gemeinsame Vergabestelle unterstützt. 

20.   Statistikpflichten 

Die Gemeinsame Vergabestelle führt eine Vergabestatistik. 

21.   Aufbewahrung der Vergabeakten 

Nach Abschluss des Vergabeverfahrens übergibt die Gemeinsame Vergabestel-
le eine Kopie des Angebotes vom bezuschlagten Bieter. Die Originalvergabeak-
te bleibt zur Aufbewahrung und Archivierung bei der Gemeinsamen Vergabe-
stelle. 

 


